Dienstleistungsvertrag
zwischen
Firmenname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

– nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt –
Vertreten durch den Vorstand:
[____________________]
und
Firmenname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

– nachfolgend „Auftraggeber“ genannt –
Vertreten durch:
[___________________]
§ 1 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für den Auftraggeber im Rahmen eines Dienstverhältnisses die nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen im Zusammenhang mit den in § 2 genannten Immobilien zu erbringen.
2. Der Leistungsumfang umfasst ausschließlich nicht erlaubnispflichtige sowie erlaubnisfreie, begleitende und vorbereitende Aufgaben. Hierzu gehören insbesondere:
3. Projektierung: Alle nicht erlaubnispflichtigen Planungs- und Projektierungsaufgaben.
4. Projektsteuerung und -koordination: Koordination, Steuerung und Abnahme von Leistungen Dritter (z.B. Architekten, Bauämter, Handwerker).
5. Verwaltung: Administrative Aufgaben im Zusammenhang mit den Projekten.
6. Finanzierungsbegleitung: Unterstützung bei der Vorbereitung und Abwicklung der Finanzierung, Kommunikation mit Kreditinstituten.
7. Vorbereitende Steuer- und Buchhaltungsaufgaben: Vorbereitende Arbeiten für das Finanzamt sowie vorbereitende buchhalterische Tätigkeiten.
8. Bauliche Vorbereitungen: Erlaubnisfreie begleitende und vorbereitende Aufgaben für Abriss, Entkernung und Grundstücksberäumung. Der Auftragnehmer führt selbst keine abriss- oder bauhandwerklichen Tätigkeiten aus, sondern koordiniert und überwacht diese durch fachkundige Dritte.
9. Der Auftragnehmer handelt dabei weisungsgebunden im Namen und für Rechnung des Auftraggebers. Die Ausführung erlaubnispflichtiger Tätigkeiten (insbesondere die Führung der Bauleitung nach HOAI) ist ausdrücklich ausgeschlossen und bedarf einer gesonderten, schriftlichen Vereinbarung.
§ 2 Einbeziehung der Immobilien
Die Leistungen nach § 1 werden für folgende Immobilien des Auftraggebers erbracht:
· Immobilie 1: [Genaue Anschrift, z.B. Grundstücksnummer, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort] 
· Immobilie 2: [Genaue Anschrift, z.B. Grundstücksnummer, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort] 
§ 3 Beginn und Vertragsdauer
1. Dieser Vertrag beginnt am     Datum     und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
2. Der Vertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.
§ 4 Vergütung und Zahlungsmodalitäten
1. Der Auftraggeber vergütet die Leistungen des Auftragnehmers mit einer monatlichen Pauschale in Höhe von    Zahl         (_____________________ Euro).
2. Die Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
3. Die Rechnungstellung erfolgt monatlich im Voraus durch den Auftragnehmer. Die Zahlung ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt auf das vom Auftragnehmer angegebene Konto zu leisten.
§ 5 Pflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer bei der Erbringung der Dienstleistungen zu unterstützen, insbesondere indem alle erforderlichen Informationen, Unterlagen und Vollmachten zeitnah zur Verfügung gestellt werden und Entscheidungen, die seine rechtliche oder wirtschaftliche Sphäre betreffen, unverzüglich getroffen werden.
§ 6 Haftung
1. Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers auf die typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften (z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz) entgegenstehen.
2. Die Haftung des Auftragnehmers für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, ist ausgeschlossen.
3. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
§ 7 Schlussbestimmungen
1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, der Sitz des Auftragnehmers.

Ort, Datum: _____________________________________________
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